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Stadt Coburg

Vollzug der Bayer. Bauordnung 
(BayBO); Erteilung der Baugenehmi-
gung für den Bau/Herstellung einer 

Baustraße und Herrichten des Baufel-
des für eine Interimsschule auf dem 
Grundstück, Judenberg, Nähe Hein-

rich-Schaumberger-Schule in Coburg 
(Fl.-Nrn. 2945, 2921 und 2953/1 Gmkg. 
Coburg), gemäß Bescheid der Stadt Co-

burg vom 19.03.2026, 
BauRegNr. 20260015.

Die Stadt Coburg hat mit Bescheid vom 19.03.2026, 
BauRegNr. 20260015, der Sonderpädagogik für Kinder 
im Coburger Land e. V., Lauterer Straße 60, 96450 Co-
burg, die Baugenehmigung für das Bauvorhaben, Bau/
Herstellung einer Baustraße und Herrichten des Bau-
feldes für eine Interimsschule (Fl.-Nrn. 2945, 2921 und 
2953/1 Gmkg. Coburg) unbeschadet der privaten Rech-
te Dritter erteilt (Art. 55 ff BayBO). Einzelheiten sind 
der Baugenehmigung zu entnehmen.

Hat ein Nachbar dem Bauantrag für das o. g. Bauvor-
haben nicht zugestimmt oder wird seinen Einwendun-
gen nicht entsprochen, so ist ihm eine Ausfertigung 
der Baugenehmigung zuzustellen. Die Zustellung der 
Baugenehmigung wird hiermit durch die öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt (Art. 66 Abs. 1 Satz 6 und Abs. 2 
Sätze 4 u. 5 BayBO). Der Nachbar ist Beteiligter im Sin-
ne des Art. 13 Abs. 1 Nr. 1 des Bayer. Verwaltungsver-
fahrensgesetzes. Die Zustellung der Baugenehmigung 
gilt mit dem Tag der Veröffentlichung dieser Bekannt-
machung als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO). Die 
in der nachstehenden Rechtsbehelfsbelehrung genann-
te Frist wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt.
Die Baugenehmigung ist mit folgender Rechtsbehelfs-
belehrung versehen:

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth,
Postfachanschrift: 

Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth,
Hausanschrift: 

Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder elektronisch, 
nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entneh-
menden Bedingungen, erhoben werden. Die Klage muss
den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der ange-
fochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfache E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen 
Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Stadt Coburg;

www.coburg.de/zugangseroeffnung bzw. der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit(www.vgh.bayern.de).

Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt, wird kraft 
Bundesrecht in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig, die grundsätzlich als Gebührenvorschuss 
zu entrichten ist.

Den Beteiligten wird die Möglichkeit gegeben, die Ver-
fahrensakten bei der Stadt Coburg, Stadtbauamt/Bau-
ordnung, Ämtergebäude, Steingasse 18, 96450 Coburg, 
1. Obergeschoss, Zimmer-Nr. 102, während der folgen-
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den Dienstzeiten einzusehen und eventuelle Einwen-
dungen vorzubringen:

	 Mo., Di. und Do.: 	 8.30 Uhr – 15.30 Uhr
	 Mi. und Fr.: 	 8.30 Uhr – 12.00 Uhr

(Zur Vermeidung von Wartezeiten empfehlen wir, unter 
der Tel. 09561/89-1630 eine entsprechende Terminab-
sprache zu vereinbaren.)

Coburg, den 23.03.2026
S T A D T C O B U R G

Dominik Sauerteig
Oberbürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
der Stadt Coburg für das 

Haushaltsjahr 2026

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) hat der Stadtrat in der Sit-
zung am 23.10.2025 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2026 beschlossen, die hiermit gemäß 
Art. 65 Abs. 3 GO bekannt gemacht wird:

I.
§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

1.	 im Ergebnishaushalt mit

	 dem Gesamtbetrag der Erträge
	 von 	 211.124.000 Euro
	 dem Gesamtbetrag der
	 Aufwendungen von	 214.585.000 Euro
	 und dem Saldo (Jahresergebnis) 
	 von	 -3.461.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

a) 	aus laufender Verwaltungstätigkeit
	 mit dem Gesamtbetrag der 
	 Einzahlungen von	 204.266.500 Euro
	 dem Gesamtbetrag der 
	 Auszahlungen von 	 199.964.700 Euro
	 und einem Saldo von 	 4.301.800 Euro

b)	 aus Investitionstätigkeit mit
	 dem Gesamtbetrag der
	 Einzahlungen von 	 13.173.100 Euro
	 dem Gesamtbetrag der 
	 Auszahlungen von 	 31.333.600 Euro
	 und einem Saldo von 	 -18.160.500 Euro

c)	 aus Finanzierungstätigkeit mit
	 dem Gesamtbetrag der 
	 Einzahlungen von 	 0 Euro
	 dem Gesamtbetrag der 
	 Auszahlungen von 	 698.800 Euro
	 und einem Saldo von 	 -698.800 Euro

d)	 und dem Saldo des Finanzhaushalts
	 von 	 -14.557.500 Euro

§ 2
(1)	Kredite für Investitionen und Investitionsförde-

rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.
(2)	Kredite für Investitionen und Investitionsförde-

rungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbe-
triebs „Coburg Marketing“ sind nicht vorgesehen.

§ 3
(1)	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigun-

gen zur Leistung von Auszahlungen für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künf-
tigen Jahren wird auf 12.545.300 Euro festgesetzt.

(2)	Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan 
des Eigenbetriebs „Coburg Marketing“ werden nicht

	 festgesetzt.

§ 4
Der Steuersatz (Hebesatz) für die nachfolgende Ge-
meindesteuer wird wie folgt festgesetzt *): Gewerbe-
steuer 310 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan 
wird auf 40.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 
in Kraft.

II.
Die Regierung von Oberfranken hat als Rechtsaufsichts-
behörde die Haushaltssatzung 2026 mit Schreiben vom
23.02.2026 genehmigt.

III.
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen steht gemäß 
Art. 65 Abs. 3 GO bis zur nächsten amtlichen Bekannt-
machung einer Haushaltssatzung in der Allgemeinen Fi-
nanzwirtschaft, Stadthaus, Zimmer 104, innerhalb der
allgemeinen Geschäftszeiten und unter https://www.
coburg.de/haushalt2026 öffentlich zur Einsichtnahme 
zur Verfügung.

Coburg, 25.03.2026
STADT COBURG

gez. Dominik Sauerteig

Dominik Sauerteig
Oberbürgermeister

*) Nachrichtlich:
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer A 
(land- und forstwirtschaftlicher Betriebe) und die 
Grundsteuer B (Grundstücke) wurden für Haushaltsjahr 
2025 ff. in einer separaten Hebesatzsatzung mit jeweils 
310 v.H. festgesetzt. (Bekanntmachung im Coburger 
Amtsblatt Nr. 37 vom 27.12.2024)

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
der von der Stadt Coburg verwalteten 

rechtsfähigen Stiftungen
für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund des Art. 20 Abs. 2 des Bayerischen Stiftungs-
gesetzes und in sinngemäßer Anwendung der Art. 63 
ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 
hat der Stadtrat in der Sitzung am 23.10.2025 folgende
Haushaltssatzung der von ihr verwalteten rechtsfähigen 
Stiftungen für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen, die
hiermit gemäß Art. 65 Abs. 3 GO bekannt gemacht wird:
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I.
§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:
im Teilergebnisplan für

1.	 die Studien-Stiftung
	 in den Erträgen mit	 3.000 Euro
	 und in den Aufwendungen mit	 3.500 Euro
	 somit mit einem Überschuss/
	 Fehlbetrag von	 -500 Euro

2. die Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung
	 in den Erträgen mit	 21.400 Euro
	 und in den Aufwendungen mit	 19.900 Euro
	 somit mit einem Überschuss/
	 Fehlbetrag von	 1.500 Euro

3. die Freiherrlich Ferdinand von
	 Rast’sche Gewerbs-Unterrichts-
	 Stipendien-Stiftung
	 in den Erträgen mit 	 1.300 Euro
	 und in den Aufwendungen mit	 5.300 Euro
	 somit mit einem Überschuss/
	 Fehlbetrag von	 -4.000 Euro

im Teilfinanzplan für

1.	 die Studien-Stiftung
	 in den Einzahlungen aus laufender
	 Verwaltungstätigkeit mit 	 3.000 Euro
	 und in den Auszahlungen aus laufender
	 Verwaltungstätigkeit mit 	 3.500 Euro

	 in den Einzahlungen aus
	 Investitionstätigkeit mit 	 0 Euro
	 und in den Auszahlungen aus 
	 Investitionstätigkeit mit 	 0 Euro

	 in den Einzahlungen aus Finanzierungs-
	 tätigkeit mit 	 0 Euro
	 und in den Auszahlungen aus Finanzierungs-
	 tätigkeit mit 	 0 Euro
	
	 somit mit einem Saldo des
	 Finanzhaushaltes von 	 -500 Euro

2. die Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung
	 in den Einzahlungen aus laufender
	 Verwaltungstätigkeit mit 	 21.400 Euro
	 und in den Auszahlungen aus
	 laufender Verwaltungstätigkeit mit 	 19.900 Euro

	 in den Einzahlungen aus Investitions-
	 tätigkeit mit 	 0 Euro
	 und in den Auszahlungen aus Investitions-
	 tätigkeit mit 	 0 Euro

	 in den Einzahlungen aus Finanzierungs-
	 tätigkeit mit 	 0 Euro
	 und in den Auszahlungen aus Finanzierungs-
	 tätigkeit mit 	 0 Euro

	 somit mit einem Saldo des 
	 Finanzhaushaltes von 	 1.500 Euro

3.	 die Freiherrlich Ferdinand von Rast’sche
	 Gewerbs-Unterrichts-Stipendien-Stiftung
	 in den Einzahlungen aus laufender 
	 Verwaltungstätigkeit mit 	 1.300 Euro
	 und in den Auszahlungen aus laufender
	 Verwaltungstätigkeit mit 	 5.300 Euro

	 in den Einzahlungen aus Investitions-
	 tätigkeit mit 	 0 Euro
	 und in den Auszahlungen aus Investitions-
	 tätigkeit mit 	 0 Euro

	 in den Einzahlungen aus Finanzierungs-
	 tätigkeit mit 	 0 Euro
	 und in den Auszahlungen aus Finanzierungs-
	 tätigkeit mit 	 0 Euro

	 somit mit einem Saldo des Finanzhaus-
	 haltes von 	 -4.000 Euro

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt wer-
den nicht festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 
in Kraft.

II.

Diese Haushaltssatzung enthält keine genehmigungs-
pflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen steht gemäß 
Art. 65 Abs. 3 GO bis zur nächsten amtlichen Bekannt-
machung einer Haushaltssatzung in der Allgemeinen Fi-
nanzwirtschaft, Stadthaus, Zimmer 104, innerhalb der 
allgemeinen Geschäftszeiten und unter https://www.
coburg.de/haushalt2026 öffentlich zur Einsichtnahme 
zur Verfügung.

Coburg, 25.03.2026
STADT COBURG

gez. Dominik Sauerteig

Dominik Sauerteig
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses der Wahl des 
Oberbürgermeisters am 8. März 2026

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 24.03.2026 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des
Oberbürgermeisters festgestellt:

1.	 Die Zahl der Stimmberechtigten: 	 31.829

	 Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 	 19.181

	 Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 	 19.063

	 Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 	 118

Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerber:

2. Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass Sauerteig, Dominik mit 9.883 gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum Oberbürgermeister gewählt ist.

Die gewählte Person

	 hat die Wahl wirksam angenommen.

	 kann das Amt nicht antreten, weil ein Amtshindernis vorliegt. Es findet daher eine Neuwahl statt.

	 hat die Wahl wirksam abgelehnt. Es findet daher eine Neuwahl statt.

Coburg, 24.03.2026

Die Wahlleiterin der
STADT COBURG
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Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses
der Wahl des Stadtrats am 8. März 2026

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 24.03.2026 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des Stadtrats
festgestellt:

1.	 Die Zahl der Stimmberechtigten: 	 31.829
	
	 Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 	 19.180

	 Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 	 667.703
	
	 Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 	 589

2. Insgesamt sind 40 Stadtratssitze zu vergeben.

3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmenzahlen und Sitze:

4. Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl
sind in der Anlage zu dieser Bekanntmachung abgedruckt.

Datum 24.03.2026

Die Wahlleiterin der
STADT COBURG
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Anlage zur

Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses der Wahl des Stadtrats
am 8. März 2026

Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Der Wahlvorschlag hat 7 Sitze erhalten.

Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 7 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Stadtratsmitglied.

Die übrigen Personen unter Nrn. 8 bis 40 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmen-
zahl wurde durch das Los entschieden.

Gewählte:

Listennachfolger:

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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Wahlvorschlag Nr. 02 Kennwort Freie Wähler Bayern/Freie Wähler-CSB Coburg e.V.

Der Wahlvorschlag hat 3 Sitze erhalten.

Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 3 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Stadtratsmitglied.

Die übrigen Personen unter Nrn. 4 bis 40 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. 
Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.

Gewählte:

Listennachfolger:

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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Wahlvorschlag Nr. 03 Kennwort Alternative für Deutschland

Der Wahlvorschlag hat 4 Sitze erhalten.

Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 4 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Stadtratsmitglied.

Die übrigen Personen unter Nrn. 5 bis 13 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. 
Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.

Gewählte:

Listennachfolger:

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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Wahlvorschlag Nr. 04 Kennwort BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kreisverband Coburg-Stadt

Der Wahlvorschlag hat 5 Sitze erhalten.

Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 5 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Stadtratsmitglied.

Die übrigen Personen unter Nrn. 6 bis 40 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen.
Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.

Gewählte:

Listennachfolger:

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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Wahlvorschlag Nr. 05 Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Der Wahlvorschlag hat 12 Sitze erhalten.

Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 12 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Stadtratsmitglied.

Die übrigen Personen unter Nrn. 13 bis 40 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen.
Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.

Gewählte:

Listennachfolger:

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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Wahlvorschlag Nr. 06 Kennwort Wählergemeinschaft PRO COBURG e.V.

Der Wahlvorschlag hat 4 Sitze erhalten.

Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 4 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Stadtratsmitglied.

Die übrigen Personen unter Nrn. 5 bis 40 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen.
Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.

Gewählte:

Listennachfolger:

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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Wahlvorschlag Nr. 07 Kennwort Freie Demokratische Partei

Der Wahlvorschlag hat 1 Sitze erhalten.

Die nachfolgend unter Nr. 1 genannte Person wird Stadtratsmitglied

Die übrigen Personen unter Nrn. 2 bis 40 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. 
Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.

Gewählte:

Listennachfolger:

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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Wahlvorschlag Nr. 08 Kennwort Die Linke 

Der Wahlvorschlag hat 1 Sitze erhalten.

Die nachfolgend unter Nr. 1 genannte Person wird Stadtratsmitglied

Die übrigen Personen unter Nrn. 2 bis 30 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen.
Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.

Gewählte:

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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Listennachfolger: 

Wahlvorschlag Nr. 09 Kennwort Ökologisch-Demokratische Partei Bayern

Der Wahlvorschlag hat 1 Sitze erhalten.

Die nachfolgend unter Nr. 1 genannte Person wird Stadtratsmitglied

Die übrigen Personen unter Nrn. 2 bis 40 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen.
Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.

Gewählte:

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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Listennachfolger:

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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Wahlvorschlag Nr. 10 Kennwort Bündnis Sahra Wagenknecht

Der Wahlvorschlag hat 1 Sitze erhalten.

Die nachfolgend unter Nr. 1 genannte Person wird Stadtratsmitglied

Die übrigen Personen unter Nrn. 2 bis 15 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. 
Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.

Gewählte:

Listennachfolger:

Wahlvorschlag Nr. 11 Kennwort Junge Union Bayern

Der Wahlvorschlag hat 1 Sitze erhalten.

Die nachfolgend unter Nr. 1 genannte Person wird Stadtratsmitglied

Die übrigen Personen unter Nrn. 2 bis 40 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. 
Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.

Gewählte:

Listennachfolger:

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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Landkreis Coburg

Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses
der Wahl des Landrats am 8. März 2026

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 20.03.2026 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des
Landrats festgestellt:

1.	 Die Zahl der Stimmberechtigten: 	 69.739

	 Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 	 46.727

	 Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 	 45.408

	 Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 	 1.319

Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerber:

2. Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass Straubel, Sebastian mit 31.600 gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum Landrat gewählt ist.

Die gewählte Person

	 hat die Wahl wirksam angenommen.
	
	 kann das Amt nicht antreten, weil ein Amtshindernis vorliegt. Es findet daher eine Neuwahl statt.
	
	 hat die Wahl wirksam abgelehnt. Es findet daher eine Neuwahl statt.

20.03.2026

Oswald
Kreiswahlleiter

Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses
der Wahl des Kreistags am 8. März 2026

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 20.03.2026 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des
Kreistags festgestellt:

1.	 Die Zahl der Stimmberechtigten: 	 69.739

	 Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 	 46.694

	 Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 	 2.375.985

	 Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 	 1.815

2. Insgesamt sind 60 Kreistagssitze zu vergeben.

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmenzahlen und Sitze:

4. Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl
sind in der Anlage zu dieser Bekanntmachung abgedruckt.

20.03.2026

Oswald
Kreiswahlleiter

Anlage zur

Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses
der Wahl des Kreistags

am 8. März 2026

Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V./Landvolk

Der Wahlvorschlag hat 19 Sitze erhalten.

Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 19 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Kreisrat.

Die übrigen Personen unter Nrn. 20 bis 60 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. 
Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.

Gewählte:

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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Listennachfolger:

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird



Coburger Amtsblatt Nr. 13 v. 27. 03. 2026	 	 Seite 92

Wahlvorschlag Nr. 03 Kennwort Alternative für Deutschland

Der Wahlvorschlag hat 9 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 9 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Kreisrat.

Die übrigen Personen unter Nrn. 10 bis 30 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen.
Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.

Gewählte:

Listennachfolger:

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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Wahlvorschlag Nr. 04 Kennwort BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Der Wahlvorschlag hat 5 Sitze erhalten.

Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 5 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Kreisrat.

Die übrigen Personen unter Nrn. 6 bis 60 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen.
Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.

Gewählte:

Listennachfolger:

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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Wahlvorschlag Nr. 05 Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Der Wahlvorschlag hat 10 Sitze erhalten.

Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 10 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Kreisrat.

Die übrigen Personen unter Nrn. 11 bis 60 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen.
Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.

Gewählte:

Listennachfolger:

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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Wahlvorschlag Nr. 06 Kennwort Freie Wähler - Coburger Land e.V.

Der Wahlvorschlag hat 9 Sitze erhalten.

Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 9 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Kreisrat.

Die übrigen Personen unter Nrn. 10 bis 60 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen.
Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.

Gewählte:

Listennachfolger:

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird



Coburger Amtsblatt Nr. 13 v. 27. 03. 2026	 	 Seite 98

Wahlvorschlag Nr. 07 Kennwort Unabhängige Landkreis Bürger e.V.

Der Wahlvorschlag hat 4 Sitze erhalten.

Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 4 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Kreisrat.

Die übrigen Personen unter Nrn. 5 bis 60 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen.
Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.

Gewählte:

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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Listennachfolger:

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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Wahlvorschlag Nr. 08 Kennwort ÖDP - Bündnis für Familien

Der Wahlvorschlag hat 1 Sitze erhalten.

Die nachfolgend unter Nr. 1 genannte Person wird Kreisrat

Die übrigen Personen unter Nrn. 2 bis 54 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen.
Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.

Gewählte:

Listennachfolger:

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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Wahlvorschlag Nr. 09 Kennwort Junge Union

Der Wahlvorschlag hat 2 Sitze erhalten.

Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 2 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Kreisrat.

Die übrigen Personen unter Nrn. 3 bis 34 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen.
Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.

Gewählte:

Listennachfolger:

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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Wahlvorschlag Nr. 10 Kennwort DIE LINKE

Der Wahlvorschlag hat 1 Sitze erhalten.

Die nachfolgend unter Nr. 1 genannte Person wird Kreisrat

Die übrigen Personen unter Nrn. 2 bis 15 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.

Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen.
Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.

Gewählte:

Listennachfolger:

 2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
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